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Antrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Sebastian Körber, Julika Sandt, Alexander 
Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Bayerische Bauordnung praxistauglich gestalten – Erkenntnisse aus Evaluie-
rung konsequent umsetzen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Erkenntnisse aus der Evaluierung der No-
velle der Bayerischen Bauordnung (BayBO) konsequent umzusetzen und diese in einen 
neuen Gesetzentwurf einfließen zu lassen. Dieser Entwurf soll im Speziellen die Strei-
chung der Sonderregelung für Städte mit mehr als 250 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern (Art. 6 Abs. 5a BayBO) beinhalten.  

Ferner wird die Staatsregierung aufgefordert, in dem neuen Gesetzentwurf weiterge-
hende Maßnahmen zu implementieren, die dazu beitragen, dass einfacher, schneller, 
digitaler und kostengünstiger gebaut werden kann. Hierbei sei auf die Einführung eines 
Wirtschaftlichkeitsgebots in den kostentreibenden Artikeln als Möglichkeit verwiesen. 

 

 

Begründung: 

In einem interfraktionellen Antrag haben die CSU-Fraktion, die Fraktion FREIE  
WÄHLER, die SPD-Fraktion, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die FDP-
Fraktion die Staatsregierung gemeinsam aufgefordert, die Auswirkungen der Maßnah-
men des Gesetzes zur Vereinfachung baurechtlicher Regelungen und zur Beschleuni-
gung sowie Förderung des Wohnungsbaus (GVBl. 2020 S. 663 vom 30.12.2020) zeit-
nah zu evaluieren und über die Ergebnisse zu berichten. Ziel der Bauordnungsnovelle 
war es, das Bauen in Bayern einfacher, schneller, flächensparender und kostengünsti-
ger werden zu lassen. Im Rahmen der Evaluierung wurden die Neuregelungen einem 
ersten Praxischeck unterzogen. Als größter Kritikpunkt der Bauordnungsnovelle kristal-
lisierte sich die Sonderreglung im Abstandsflächenrecht für Städte mit mehr als 250 000 
Einwohnerinnen und Einwohnern (Art. 6 Abs. 5a BayBO) heraus. Während andere Än-
derungen zumindest unterschiedlich wahrgenommen wurden und weiteren Analysen 
bedürfen, sollte der Fehler der Sonderregelung im Abstandsflächenrecht jedoch sofort 
korrigiert werden. Insbesondere ist der Wohnungsdruck in den Großstädten München, 
Nürnberg und Augsburg mit am stärksten ausgeprägt. Eine weitergehende Nachver-
dichtung könnte maßgeblich dazu beitragen, das Angebot an Wohnraum zu erhöhen 
und somit den Nachfrageüberhang abzubauen. Des Weiteren gilt es, weitere Maßnah-
men in einen neuen Gesetzentwurf einfließen zu lassen, um das Dickicht an bürokrati-
schen Vorgängen in der BayBO weiter zu reduzieren und Verfahren mittels stärkeren 
Fokus auf Digitalisierung zu beschleunigen, wodurch wiederum schneller und kosten-
günstiger gebaut werden kann. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Sebastian Körber, Julika Sandt u.a. und 
Fraktion (FDP) 
Drs. 18/19882 

Bayerische Bauordnung praxistauglich gestalten - Erkenntnisse aus Evaluie-
rung konsequent umsetzen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Sebastian Körber 
Mitberichterstatter: Jürgen Baumgärtner 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr federführend 
zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 52. Sitzung am 
29. März 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Sebastian Körber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Sebastian Körber, Julika Sandt, Alexander 
Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/19882, 18/22584 

Bayerische Bauordnung praxistauglich gestalten – Erkenntnisse aus Evaluierung 
konsequent umsetzen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Dr. Wolfgang Heubisch 

VI. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über eine Verordnung, eine Verfassungsstreitigkeit, Europaangelegenheiten und 

Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄH­

LER, CSU, FDP, AfD und der Abgeordnete Bayerbach (fraktionslos). Gegenstimmen? 

– Stimmenthaltungen? – Sehe ich keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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